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Text 

Bedingt meldepflichtige Gestaltungen 

§ 6. Sofern der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile, den eine Person unter Berücksichtigung 
aller relevanten Fakten und Umstände vernünftigerweise von der Gestaltung erwarten kann, die 
Erlangung eines Steuervorteils ist (Bedingung), sind nach Maßgabe des § 4 folgende Gestaltungen 
meldepflichtig: 

 1. Gestaltungen, bei denen der relevante Steuerpflichtige oder eine andere an der Gestaltung 
beteiligte Person sich verpflichtet, eine Vertraulichkeitsklausel einzuhalten, der zufolge 
gegenüber anderen vom relevanten Steuerpflichtigen beauftragten Intermediären oder den 
Abgabenbehörden nicht offengelegt werden darf, auf welche Weise aufgrund der Gestaltung ein 
Steuervorteil erlangt wird; 

 2. Gestaltungen, bei denen der Intermediär Anspruch auf eine Vergütung (bzw. Zinsen, Vergütung 
der Finanzkosten und sonstiger Kosten) für die Gestaltung hat und diese Vergütung in Bezug auf 
Folgendes festgesetzt wird: 

 a) Der Betrag des aufgrund der Gestaltung erlangten Steuervorteils oder 

 b) ob durch die Gestaltung tatsächlich ein Steuervorteil erlangt wird; dies wäre mit der 
Verpflichtung des Intermediärs verbunden, die Vergütung ganz oder teilweise 
zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung beabsichtigte Steuervorteil nicht oder nur 
teilweise erzielt wird; 

 3. Gestaltungen, deren Dokumentation oder Struktur im Wesentlichen standardisiert und für mehr 
als einen relevanten Steuerpflichtigen verfügbar ist, ohne dass sie für die Umsetzung wesentlich 
individuell angepasst werden muss; 

 4. Gestaltungen, bei denen eine an der Gestaltung beteiligte Person Schritte unternimmt, um ein 
verlustbringendes Unternehmen zu erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu 
beenden und dessen Verluste dafür zu nutzen, ihre Steuerbelastung zu verringern, wobei dies 
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auch die Übertragung dieser Verluste in ein anderes Hoheitsgebiet oder die raschere Nutzung 
dieser Verluste beinhalten kann; 

 5. Gestaltungen, bei denen Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere niedriger besteuerte 
oder steuerbefreite Arten von Einnahmen umgewandelt werden; 

 6. Gestaltungen, bei denen mithilfe von zwischengeschalteten Unternehmen ohne primäre 
wirtschaftliche Funktion oder von Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen 
oder die ähnliche Merkmale aufweisen, zirkuläre Vermögensverschiebungen vorgenommen 
werden; 

 7. Gestaltungen, die abzugsfähige grenzüberschreitende Zahlungen zwischen zwei oder mehreren 
verbundenen Unternehmen umfassen und mindestens eine der folgenden Voraussetzungen in 
lit. a bis c erfüllen, wobei aus der bloßen Tatsache, dass eine der nachfolgenden Gestaltungen 
gewählt worden ist, nicht auf die Erfüllung der Bedingung geschlossen werden kann: 

 a) der Empfänger dieser Zahlung ist steuerlich in einem Hoheitsgebiet ansässig und dieses 
Hoheitsgebiet erhebt keine Körperschaftsteuer oder hat einen Körperschaftsteuersatz von null 
oder nahe null, 

 b) die Zahlung wird im Hoheitsgebiet, in dem der Empfänger dieser Zahlung steuerlich ansässig 
ist, steuerlich nicht erfasst oder ist vollständig von der Steuer befreit oder 

 c) die Zahlung kommt im Hoheitsgebiet, in dem der Empfänger dieser Zahlung steuerlich 
ansässig ist, in den Genuss eines präferentiellen Steuerregimes. 
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